
 

 

Aufschließungs- und Erhaltungsbeitrag 
gemäß OÖ. Raumordnungsgesetz 1994 idgF. 

 
A) AUFSCHLIESSUNGSBEITRAG (Höhe, Berechnung und Anrechnung): 
 

Laut OÖ. Raumordnungsgesetz haben ab 1.1.1999 die Eigentümer eines unbebauten 
Grundstückes, welches im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Pöndorf als Bauland gewid-
met ist, einen Beitrag für die öffentliche Verkehrsfläche und je nach Aufschließung des 
Grundstückes durch eine gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage oder Abwasserentsor-
gungsanlage einen Aufschließungsbeitrag an die Gemeinde zu entrichten. 
 
Die Höhe der Aufschließungsbeiträge ist abhängig von der anrechenbaren Grundstücks-
größe und von der Aufschließung des Grundstückes (Gemeindestraße, Gemeindewasserlei-
tung, Kanal). 
 
Berechnungsbeispiel für eine 1000 m² Bauparzelle, die sich zur Gänze im 50 m Bereich von 
Wasserleitung und Kanalstrang befindet: 
 

 1. Aufschließung durch Gemeindestraße:  € 3.604,68 
 2. Aufschließung durch Gemeindewasserleitung  (€ 0,73/m²): € 730,-- 
 3. Aufschließung durch Kanal (€ 1,45/m²): € 1.450,-- 
 Gesamtkosten:  € 5.784,68 
 
In fünf jährlichen Raten sind pro Jahr 20 % zu entrichten =           € 1.156,94 
 
In der Widmung „Betriebsbaugebiet“ und „gemischten Baugebiet“, sofern die Zulässigkeit von 
Bauten und Anlagen, die in Wohngebieten errichtet werden dürfen, eingeschränkt oder aus-
geschlossen ist betragen die Beiträge für Wasser € 0,36/m² und für Kanal € 0,73/m². 
________________________________________________________________________ 
 
zu 2. und 3.) Der Aufschließungsbeitrag für Wasser und/oder Kanal ist für jene Grund-
stücksfläche zu entrichten, die sich innerhalb eines Bereiches von 50 m ab Kanalstrang oder 
Gemeindewasserleitung befindet. Ist ein Grundstück zum Beispiel nur durch Straße und Ge-
meindewasserleitung aufgeschlossen, ist lediglich der Beitrag für Straße und Wasserleitung 
zu entrichten.  
 
Für nicht parzelliertes Bauland ist der Aufschließungsbeitrag ebenfalls zu entrichten. Die 
Größe ist in diesem Fall zu schätzen. Ist der Eigentümer mit der Schätzung nicht einverstan-
den, hat er die Grundstücksgröße in geeigneter Weise nachzuweisen (Vermessung).  
 
Für Grundstücke, die mit einem Teil ihrer Fläche, der weniger als 500 m² groß ist, in den 
Anschlussbereich für die Wasserleitung bzw. Kanal reichen, ist jedenfalls eine Fläche von 
500 m² zu rechnen, soweit nicht das Grundstück insgesamt kleiner ist. 
 
Alle Aufschließungsbeiträge werden ab ihrer vollständigen Bezahlung bei einer späte-
ren Bebauung anlässlich der Vorschreibung der entsprechenden Anschlussgebühren 
wertgesichert (Verbraucherpreisindex) angerechnet.  
 
Zahlungspflichtiger ist der Grundstückseigentümer. Alle Rechte und Pflichten in diesem Zu-
sammenhang gehen im Falle eines Verkaufes von Grundstücken auf den Rechtsnachfolger 
über.  
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B) ERHALTUNGSBEITRAG: 
 

Nach der Bezahlung des Aufschließungsbeitrages (5 x 20 %) ist ab dem 6. Jahr jährlich ein 
Erhaltungsbeitrag, je nach Aufschließung für Kanal und/oder Wasserleitung zu entrichten. 
Dieser Erhaltungsbeitrag wird bis zur Bebauung des Grundstückes vorgeschrieben. Bei der 
Bebauung wird der Erhaltungsbeitrag auf die zu bezahlenden Anschlussgebühren für Wasser 
und Kanal nicht angerechnet. 
 
Berechnungsbeispiel für eine 1000 m² Bauparzelle: 
 

 Aufschließung durch Gemeindewasserleitung  (30 Cent/m²): € 300,-- 
 Aufschließung durch Kanal (66 Cent/m²): € 660,-- 
 Gesamtkosten jährlich bis zur Bebauung:  € 960,-- 
 
 
 
 

MÖGLICHKEITEN FÜR DEN GRUNDEIGENTÜMER: 
 

1. Bezahlung des Aufschließungsbeitrages in 5 Jahresraten und ab dem 6. Jahr der Erhal-
tungsbeiträge bis zur Bebauung 

 
2. Rückwidmung auf eigenen Wunsch (wenn keine Baulücke) 

 
3. Freiwilliger Anschluss des unbebauten Grundstückes an die Gemeindewasserlei-    

tung oder Kanal: 
Besteht beim Grundstück schon ein Wasser- oder Kanalanschluss, so muss die Mindest-
anschlussgebühr nach der geltenden Wasser- oder Kanalgebührenordnung bezahlt wer-
den. 
Besteht kein Anschluss und wird freiwillig ein Wasser- oder Kanalanschluss errichtet, so 
wird ebenfalls die Mindestanschlussgebühr vorgeschrieben. 
 
Die Anschlussgebühren sind eine Einmalzahlung. Die Gebührensätze sind unten ange-
führt. Es wird jener Satz angewendet, der im Jahr des Anschlusses gilt.  
Nach der Bezahlung der Mindestanschlussgebühr ist jährlich eine Bereitstellungsgebühr, 
je nach Aufschließung für Kanal und/oder Wasser zu entrichten. 
 
Kanal-Mindestanschlussgebühr: Wasser-Mindestanschlussgebühr: 
ab 1.1.2022 € 3.565,-- ab 1.1.2022    € 2.137,-- 
ab 1.1.2023 € 3.901,-- ab 1.1.2023   € 2.338,-- 
ab 1.1.2024 € 4.174,-- ab 1.1.2024   € 2.502,-- 
ab 1.1.2025 € 4.295,-- ab 1.1.2025    € 2.575,-- 
ab 1.1.2026 € 4.450,-- ab 1.1.2026    € 2.668,--  
 
 
Kanal-Bereitstellungsgebühr: Wasser-Bereitstellungsgebühr: 
ab 1.1.2026          € 152,-- ab 1.1.2026    € 48,-- 
 
Bei diesen Beträgen ist die Mehrwertsteuer von 10 % nicht enthalten. 
 


